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Persönliches

Davon zeugen – neben einer langen Pu-
blikationsliste – auch die Ehrungen, die 
ihm zuteilwurden. Die Pollichia (Verein 
für Naturforschung und Landespflege) 
überreichte ihm 1996 die Pollichia-Ehren-
nadel in Silber. 1997 wurde ihm der Ver-
dienstorden des Landes Rheinland-Pfalz 
verliehen. 2000 wurde er zum Ehrenmit-
glied der Bayerischen Botanischen Gesell-
schaft ernannt. Schließlich erhielt Dieter 
Korneck 2002 vom Fachbereich Biologie 
der Universität Mainz in Anerkennung 
seiner Verdienste für die Kenntnis und 
die Erhaltung der heimischen Pflanzen-
welt die Würde eines Ehrendoktors.

Bis zuletzt war Dieter Korneck flo-
ristisch und wissenschaftlich aktiv. So 
begann er zuletzt, sich intensiv in die 
bestimmungskritische Gattung Rubus 
einzuarbeiten, um sie „endlich“ auch im 
Gelände ansprechen zu können. Nur we-
nige Tage vor seinem für alle unerwarte-
ten Tod besuchte er Ende März 2017 noch 
Fachkollegen im BfN, um taxonomische 
Probleme zu diskutieren. Sein wissen-
schaftlicher Nachlass (Bibliothek und ein 
umfangreiches Herbar) wurde von der 
Senckenberg Gesellschaft für Naturfor-
schung in Frankfurt übernommen. Uns 
allen bleiben neben seinen Arbeiten, die 
weiterhin wichtige Grundlagen und ein 
Appell für den botanischen Naturschutz 
sind, Erinnerungen an einen engagierten 
Floristen, Geobotaniker und Kollegen. 

�BfN (FG II 1.2) u. ehemalige Kollegen

Anteil daran haben auch die 1978, 1988 
und 1998 unter seiner (Ko-)Autorenschaft 
publizierten Auswertungen der Roten 
Liste, in denen die Gefährdungsursachen 
und -verursacher ermittelt wurden. Kritik 
von Seiten der darin genannten Verursa-
cher, insbesondere der Land- und Forst-
wirtschaft, trat Dieter Korneck kompetent 
und engagiert entgegen.

Dieter Korneck war ein akribischer Be-
obachter und Wissenschaftler, der nicht 
nur seltene Arten im Gelände entdeckte 
und verschollen geglaubte Arten wie-
derfand, sondern sich auch taxonomisch 
mit schwierigen Gruppen beschäftigte, 
wie z. B. der Gräsergattung der Schwin-
gel (Festuca). An der Beschreibung von 
zwei Festuca-Arten sowie einer Stipa-Art 
war er als Autor beteiligt. Akribisch war 
er auch bei der Verwendung von Fachbe-
griffen in vegetationskundlichen Publi-
kationen, wie nicht nur seine 1984 in der 
Tuexenia publizierte Arbeit „Anmerkun-
gen und Anregungen zur Abfassung von 
vegetationskundlichen Veröffentlichun-
gen“ detailliert zeigt. Dies belegen auch 
viele Briefe an Fachkollegen, in denen er 
in seiner konsequenten, aber konstrukti-
ven Art auf einen ungenauen oder locke-
ren Sprachgebrauch hinwies.

Dieter Korneck hat mit seinen floris-
tischen, vegetationskundlichen und na-
turschutzfachlichen Arbeiten und seinem 
Engagement für den Naturschutz weite 
Anerkennung in der Fachwelt erworben. 

Korneck bis zu seiner Pensionierung im 
Juli 2000 innehatte. 

Ein Schwerpunkt seiner wissenschaft-
lichen Forschung in dieser Zeit war die 
Vegetation trockener Standorte Südwest-
deutschlands. 1974 publizierte er in der 
Schriftenreihe für Vegetationskunde seine 
Arbeit „Xerothermvegetation in Rhein-
land-Pfalz und Nachbargebieten“. Sie 
fasst seine jahrelangen Untersuchungen 
zusammen und wurde ein Standardwerk 
für dieses Gebiet. Mit seiner Bearbei-
tung des Teils „Sand- und Trockenrasen, 
Heide- und Borstgrasgesellschaften, al-
pine Magerrasen, Saum-Gesellschaften, 
Schlag- und Hochstauden-Fluren“ für die 
von Erich Oberdorfer herausgegebene 
Reihe „Süddeutsche Pflanzengesellschaf-
ten“ schuf Dieter Korneck ein weiteres 
vegetationskundliches Standardwerk. 

Auf Grund seiner – auf eigenen Ge-
ländebeobachtungen basierenden – um-
fangreichen Kenntnis der Verbreitung, 
Bestandssituation und Gefährdung der 
Pflanzenarten war Dieter Korneck bereits 
an der Erstellung der 1. Fassung der 1974 
publizierten Roten Liste der Farn- und 
Blütenpflanzen beteiligt. Ab der zwei-
ten Fassung (1977) erschienen die Listen 
unter seiner (Ko-)Autorenschaft. Dieter 
Korneck hat mit seinem fundierten Wis-
sen wesentlich dazu beigetragen, dass 
die Roten Listen zu einem wichtigen Ins- 
trument der Naturschutzpolitik wurden, 
was sie bis heute sind. Einen wesentlichen 

Meinungen und Stellungnahmen

Der Beitrag „Empfeh-
lungen zur Erhöhung 
der regionalen Ak-
zeptanz bei der Aus-
weisung von Natio-
nalparks (...)“ enthält 
zahlreiche überzeugen-
de Darstellungen, Inter-
pretationen und Emp-

fehlungen. Es sei aus der praktischen 
Erfahrung von Nationalpark-Diskussio-
nen und Ausweisungen in nunmehr 35 
Jahren in unterschiedlichen Funktionen 
erlaubt, drei Ergänzungen bzw. Anmer-
kungen zu formulieren: 

I. Als „heterogen“ werden die zwei Ziele 
des „ungestörten Ablaufes der Naturvor-
gänge“ und des „Naturerlebnisses der 
Bevölkerung“ bezeichnet. Damit ent-

steht – ggf. ungewollt – der Eindruck, als 
würden sich diese Ziele grundsätzlich ge-
genüberstehen. Schon in der Genese der 
betrachteten Wattenmeer-Nationalparke 
war klar, dass es nicht darum geht, ob, 
sondern wie diese Ziele zusammenpas-
sen. Die Abstufung in drei „Naturerleb-
nis-Kategorien“ war in den 1980er-Jahren 
Bestandteil der Debatte an der Nordsee: 
Naturerlebnismöglichkeiten an Orten, an 
denen erstens Massentourismus möglich 
ist (Sandbänke St. Peter Ording), zweitens 
große Gruppen problemlos (Deich Hau-
ke-Haien-Koog) und drittens kleine Grup-
pen zeitlich beschränkt (Norderoog) zum 
Naturerleben geführt werden können.

Heterogen ist insofern sehr viel weniger 
„das Nationalpark-Konzept“, wie auf S. 
78 beschrieben, sondern heterogen ist die 
Kommunikation. Hierbei wiederum spiel-

te die teils ja gezielte Falschinformation 
von Nationalparkgegnern oder -kritikern 
in der öffentlichen Kommunikation bei 
Nationalparkplanungen eine wichtigere 
Rolle (angeblich pauschale Betretungsver-
bote, angebliche Einzäunung, angebliche 
zwangsweise Einbeziehung von Privatflä-
chen …) als die „Heterogenität“ von Zie-
len seitens der Naturschutzvertreter.

Spätestens seit 2007 und dem einstim-
migen LANA-Beschluss von 2008 liegen 
mit den „Qualitätskriterien und -stan-
dards für deutsche Nationalparke“ zu-
dem einheitliche, in sich schlüssige Krite-
rien vor. Wer diese zumindest seitens des 
Naturschutzes in Politik, Behörden, Ver-
bänden oder Wissenschaft nicht gleich zu 
Beginn einer Diskussion um einen neuen 
Nationalpark in Deutschland als verbind-
lich einzuhaltende Standards einbringt, 

Leserbrief zum Beitrag:
„Empfehlungen zur Erhöhung der regionalen Akzeptanz bei der Ausweisung von Nationalparks 

auf der Basis der Analyse ausgewählter Nationalparkausweisungen von 1968 bis 2009“ 
von Hans-Werner Frohn et al. 

in Natur und Landschaft 2-2017: 76 – 81
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Meinungen und Stellungnahmen

Frage zwei der emotional am stärksten 
aufgeladenen Themata zusammen: Bor-
kenkäferbekämpfung und Jagd bzw. 
Wildtiermanagement. Schon 1997 im 
Vorfeld der o. g. Tagung auf Vilm war es 
eine Studie von Hannes Knapp und Eva 
Kleinn über die europäischen IUCN-Ka-
tegorie-II-Gebiete, in der deutlich wurde, 
dass eine besonders häufige Nicht-Um-
setzung von IUCN-Vorgaben die selbst in 
Kernzonen existierende Jagd war.

III. Leider betraf der im Kontext des 
25-jährigen Jubiläums des DDR-National-
parkprogramms 2015 vorgegebene Unter-
suchungszeitraum „nur“ den Zeitraum 
1968 – 2009. Es wird hier die These aufge-
stellt, dass unabhängig von dem in Natur 
und Landschaft vorgestellten F + E-Vor-
haben bei den in den Jahren 2013 in Ba-
den-Württemberg für den Schwarzwald 
und 2014 in Rheinland-Pfalz/Saarland 
für den Hunsrück beschlossenen neuen 
Nationalparks in ihren Vorbereitungs- 
und Partizipationsverfahren bereits eine 
nennenswerte Anzahl der ja fraglos sinn-
vollen und zielführenden Empfehlungen 
Realität waren. � Dr. Markus Rösler  
� (MdL, Member of IUCN-WCPA, 
� NABU-Bundesfachausschuss 
� Großschutzgebiete)
� Panoramastraße 88
� 71665 Vaihingen
� E-Mail: �Streuobst@web.de

Der Kern hierbei war und ist teilweise 
bis heute (exemplarisch benannt sei der 
Nationalpark Unteres Odertal) die Fra-
ge bzw. Diskussion darüber, dass mind. 
75 % (IUCN-Kategorie II – Definition der 
IUCN-WCPA und der Europarc-Federati-
on 1997 auf Vilm für Europa) oder mind. 
50 % (Nationalparke – BNatSchG) nut-
zungsfreie Prozessschutzfläche erreicht 
werden müssen. Exemplarisch für die 
zentrale Bedeutung dieser Schwerpunkt-
setzung steht das vom BVerwG bestätigte 
Urteil des OVG Lüneburg von 1999, das 
die bestehende Verordnung des National-
parks Elbtalaue im Kontext dieser The-
matik aufhob, damit zur Auflösung eines 
Nationalparks führte und die Einführung 
der Möglichkeit von „Entwicklungsnatio-
nalparken“ 2002 im BNatSchG entschei-
dend beförderte.

Unterschiedliche Informationen und 
Aussagen um Nutzungsfreiheit, Prozess-
schutz und damit das von Hans Bibel-
riether eingeführte Motto „Natur Natur 
sein lassen“: Dies ist bis heute zentrales 
Element strittiger und umstrittener, un-
terschiedlicher und sich widersprechen-
der Kommunikation in der Genese der 
Nationalparke in Deutschland (auch der 
jüngsten, wie im Schwarzwald und im 
Hunsrück) und auch in anderen europä-
ischen Ländern. In Wald-Nationalparken 
und damit der Mehrzahl der National-
parke in Deutschland, hängen mit dieser 

der macht sich allerdings schwerer Kom-
munikationsfehler schuldig.

II. Die unterschiedliche und damit auch 
Probleme verursachende Kommunika-
tion für die Inhalte des Begriffes Natio-
nalpark wird zu Recht benannt. Hierfür 
werden auf S. 77 beispielhaft vier „unter-
schiedliche inhaltliche Schwerpunktset-
zungen“ benannt, konkret 

a)	 die wortgenaue Orientierung an 
IUCN-Kriterien, 

b)	 Nationalparke als (touristische) Infra- 
strukturmaßnahme, 

c)	 als politisch hochangesiedelte Pro-
jekte und 

d)	 die Bedeutung als nationales Symbol. 

Abgesehen davon, dass dies teilweise gar 
keine Inhalte sind („nationales Symbol“, 
„politisch hoch angesiedelt“) und abge-
sehen davon, dass sich diese vier benann-
ten Aspekte in zumindest fünf von sechs 
Kombinationsmöglichkeiten positiv, teils 
geradezu optimal ergänzen wie bei-
spielsweise „politisch hoch angesiedel-
tes Projekt“ und „Bedeutung als nati-
onales Symbol“ und eben nicht – wie 
angegeben – Grundlage für Kommuni-
kationsprobleme sein können, geht dies 
am Kern der Kommunikationsprobleme 
im Diskurs um Nationalparkgründun-
gen vorbei:

Persönliches

Von Kollegen wurden 
wir auf den Bericht von 
Prof. Ibisch über die 
„Vilm-Resolution 2016“ 
hingewiesen (Natur 
und Landschaft 4-2017: 
189). In diesem Beitrag 
werden wir falsch zi-
tiert. In unserem Ar-

tikel in AFZ-Der Wald 15/2016: 24 – 26 
haben wir sachlich dargestellt, dass Flä-
chenstilllegungen in Deutschland einen 
ökologischen Preis haben. Die Flächen 
werden global an anderen Orten als Pro-
duktionsfläche ausgeglichen. Die neu-
esten Importzahlen aus Russland sind 
im Jahr 2016 global um 24 % gestiegen  
(EUWID 7.2017: 13). Der Anstieg der Holz- 
importe aus Russland nach Deutschland 
betrug im gleichen Jahr 16 %. Insofern 
werden unsere Berechnungen nur all-
zu sehr bestätigt. Eine Änderung dieser 
Zusammenhänge wäre nur denkbar, 
wenn sich das Verbraucherverhalten 
ändern würde. Aber der Holzverbrauch 
ist auch weltweit gestiegen, da Holz als 
nachwachsender Rohstoff nicht nur in 

Deutschland andere Produkte aus fos-
silen Brennstoffen in einer Bioökonomie 
ersetzen soll. Eine starke Senkung des 
Holzverbrauchs anzustreben ist daher 
vermutlich unrealistisch. Im Papierver-
brauch, bei Verpackungen und im Hygi-
enebereich sehen wir dennoch durchaus 
Möglichkeiten.

In dem AFZ-Artikel haben wir uns 
keineswegs generell gegen Naturschutz 
oder mit einer „Forderung nach einem 
Verzicht auf geschützte Waldgebiete in 
Deutschland“ ausgesprochen. 

Geschützte Waldgebiete gibt es be-
kanntlich auch in anderer Form als 
in der Ausstattung von Großschutz-
gebieten oder Totalreservaten. Man 
kann Flächen und Objekte schützen, 
ohne dass sie stillgelegt werden müs-
sen, denn in vielen Fällen erfolgt im zu 
schützenden Objekt eine Bewirtschaf-
tung. Das Naturschutzgebiet Keula ist 
hierfür ein glänzendes Beispiel. Über-
regional zeigten wir auf der Basis von 
Stichprobeninventuren, dass der Wirt-
schaftswald auch bei gleicher Fläche 
mehr geschützte, gefährdete und Ver-

antwortungs-Pflanzenarten enthält als 
der geschützte Wald (AFZ-DerWald 
13/2016: 35 – 38). Das nehmen die Au-
toren der Vilm-Resolution nicht zur 
Kenntnis. Hinzu kommt, dass führende 
Ökologen in Deutschland die Auffas-
sung vertreten, dass mit vielen kleinen 
Reservaten vermutlich mehr erreicht 
wird als mit wenigen Großreservaten.

In diesem Kontext erlaube ich mir 
anzumerken, dass ich (E. D. Schulze) 
mich bereits bei der Tagung in Bad Lan-
gensalza, bei der das „UNESCO-Natur- 
erbe Buche“ etabliert wurde, gegen die 
vermeintlich überragende Bedeutung 
der Buche in Mitteleuropa aussprach, 
und für ein Naturerbe „Temperater 
Laubwald“ einsetzte. Die neueren Arbei-
ten bestätigen, dass die Mischbaumarten 
für die Erhaltung der Biodiversität aller 
Organismen in deutschen Wäldern wich-
tiger sind als alte Buchenmonokulturen 
aus einer traurigen Jagd-Vergangenheit. 

In einer Zeit des globalen Klimawan-
dels erscheint es ratsam, den Natur-
schutz so wenig „statisch“ wie nötig zu 
definieren. Auch das europäische Netz-

Leserbrief zum Rubriken-Beitrag:
„Europäisches Buchenwaldnetzwerk: Vilm-Resolution 2016“ von Pierre Ibisch 

in Natur und Landschaft 4-2017: 189
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